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RS UVS Kärnten 1991/11/19 KUVS-
224/2/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.11.1991

Rechtssatz

Das Verwaltungsstrafrecht ist, soweit das Gesetz keine andere Regelung tri t, von dem Grundsatz beherrscht, daß

derjenige, der sich bei der Erfüllung einer ihm obliegenden gesetzlichen Verp ichtung der Hilfe eines Dritten bedient,

soweit ihn ein Verschulden trifft, strafrechtlich verantwortlich bleibt.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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